
Eingangsvermerk der TWF

          

          

1. Ihre persönlichen Daten:

Name	 Vorname

Straße, Nr.	 PLZ, Ort, Ortsteil

Telefon	 E-Mail

Geburtsdatum

2. Bisheriger Strombezug: Um Ihren Auftrag schnellstmöglich ausführen zu können, bitten wir Sie um folgende Angaben oder alternativ 
um Zusendung einer Kopie Ihrer letzten Stromrechnung (Achtung: Unterlagen können nicht zurückgeschickt werden).

Bisheriger Stromlieferant	 Kundennummer beim bisherigen Stromlieferanten	 Vertragsende beim bisherigen Stromlieferanten

Stromzählernummer	 Vorjahresstromverbrauch in kWh/Jahr	 Kündigungsfrist beim bisherigen Stromlieferanten

3. Ihre Verbrauchsstelle: 

Straße, Nr.		  PLZ, Ort, Ortsteil

4. Lieferung, Abnahme und Preise: Sie beauftragen die TWF mit der Lieferung Ihres gesamten Bedarfs an elektrischer Energie 
gemäß den Bestimmungen dieses Vertrages an die oben genannte Verbrauchsstelle. Sie verpflichten sich mit diesem Auftrag zur Abnahme 
Ihres gesamten Bedarfs an elektrischer Energie und zur Zahlung des Entgelts gemäß dem als Anlage beigefügten Preisblatt. Sollte sich 
der Preis während der Vertragslaufzeit ändern, wird der Kunde spätestens sechs Wochen vor in Kraft treten über den neuen Preis informiert. 
Es besteht ein Sonderkündigungsrecht gemäß Ziffer 6.6 AGB. 
5. Vertrags- und Lieferbeginn: Gewünschter Lieferbeginn: 

 Nächstmöglicher Zeitpunkt	  zum 01. 	 Monat	 Jahr

Der Vertrag kommt durch Bestätigung der TWF in Textform unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Dabei gilt 
Ziffer 1 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
6. Laufzeit und Kündigung: Der Vertrag läuft ungeachtet besonderer Kündigungsrechte gemäß den geltenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für unbestimmte Zeit und kann von jedem Vertragspartner mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende eines 
Kalendermonats gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Textform.
7. Sonstige Bestimmungen: Ergänzend finden die beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung. Dieser Vertragstext, 
die AGB sowie das Preisblatt können zusätzlich unter www.twf-fn.de abgerufen und in wiedergabefähiger Form gespeichert werden.
8. Vollmacht: Der Kunde bevollmächtigt die TWF zur Vornahme aller Handlungen sowie Abgabe und Entgegennahme aller Erklä-
rungen, die im Zusammenhang mit dem Wechsel des Stromversorgers erforderlich werden, etwa einer Kündigung des bisherigen 
Liefervertrages sowie der Abfrage der Vorjahresverbrauchsdaten, soweit dem Kunden dadurch keine Kosten entstehen. Zudem 
bevollmächtigt der Kunde die TWF auch zur Kündigung etwaiger bestehender Verträge über die Durchführung des Messstellen
betriebs und/ oder der Messung. Soweit und solange für den Kunden ein Dritter nach § 21 b Abs. 2 EnWG für Messstellenbetrieb 
oder Messdienstleistung zuständig ist, bevollmächtigt der Kunde die TWF auch zur Abfrage seiner Messwerte bei diesem Dritten.
 
9. Bei Umzug: 

		 Umzugsdatum	 Anfangszählerstand			
10. Einzugsermächtigung: Der nachstehend genannte Kontoinhaber ermächtigt die TWF widerruflich, Rechnungs- und Abschlags-	
beträge aus diesem Vertragsverhältnis von seinem nachfolgend genannten Girokonto im Lastschrifteinzugsverfahren abzubuchen. 

Bank	 BLZ 	 Konto

Kontoinhaber	 Unterschrift (Kontoinhaber)

11. Widerrufsbelehrung/-folgen: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 
Die Frist beginnt am Tag nach dem Verbrauch der ersten kWh auf Grundlage dieses Vertrages. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an die Technische Werke Friedrichshafen GmbH, Kornblumenstr. 7/1, 88046 Friedrichshafen. Im Falle eines wirksamen Widerrufs verpflichte ich mich, 
für bereits bezogene Energie Wertersatz zu leisten.

12. Einverständniserklärung Bonitätsprüfung: Mit meiner Unterschrift  stimme ich der Weitergabe meiner Daten durch die Technische Werke Friedrichshafen GmbH an die 
SCHUFA / Creditreform oder an eine ähnliche Wirtschaftsauskunftei zu und berechtige die Technische Werke Friedrichshafen GmbH, bei oben genannten Instituten Auskünfte einzuholen.

Mit meiner Unterschrift erteile ich oben stehenden Auftrag und nehme die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis:

X  Ort, Datum, 	 Unterschrift (Kunde): 

 

Technische Werke Friedrichshafen GmbH
Kornblumenstraße 7/1, 88046 Friedrichshafen

Geschäftsführer: Alfred Müllner
Amtsgericht Ulm, HRB 630670, USt-IDNr.: DE 145373919

      	Frau           	Herr      

>	 Stromauftrag 
	 TWF:MixStrom Flex 	 TWF:MixStrom Flex

Haushaltsbedarf, 
landwirtschaftlicher Bedarf 
bis 10.000 kWh



Wir sind für Sie da und beraten Sie gerne  

persönlich oder telefonisch zu folgenden Zeiten:

TWF-Kundenzentrum  	 Kornblumenstraße 7/1  

Montag – Donnerstag:	 7:30 Uhr – 18:00 Uhr		

Freitag:		 7:30 Uhr – 13:00 Uhr

iPunkt der TWF	 Karlstraße 19

Montag – Freitag:	 9:30 Uhr – 18:00 Uhr

Technische Werke Friedrichshafen GmbH 

Kornblumenstraße 7/1

88046 Friedrichshafen

Kostenlose Servicenummer 0800 505 2000

kundenservice@twf-fn.de

www.twf-fn.de

> 	Vo l l e r  E n e r g i e  l e b e n

T W F : M i x S t r o m

Verantwortung für die Zukunft. Verantwortung für 

unsere Kunden. Die TWF bietet Ihnen sicheren und 

nachhaltigen Service. Neben Strom, Gas, Wasser 

und Wärme sorgen wir mit unseren Stadtbussen, 

Parkhäusern, dem Katamaran und der Geißbockbahn 

für umweltfreundliche Mobilität. Und mit unserer 

Tochtergesellschaft TeleData bieten wir modernste 

Telekommunikations- und Internetdienste.

> 	 G u t e  I d e e n .  G u t e s  G e f ü h l .  <
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Energieträger TWF:MixStrom Flex Deutschlandmix

n Kernkraft 22,26 % 24,50 %

n Kohle 42,24 % 42,50 %

n Erdgas 12,22 % 11,70 %

n Sonstige fossile Energieträger 4,34 % 3,30 %
n Erneuerbare Energien, 	

gefördert nach dem EEG 18,06 % 14,90 %

n Sonst. Erneuerbare Energien 0,88 % 3,10 %

Summe 100,00 % 100,00 %

Bilanz 

CO2-Emissionen    628 g/kWh  494 g/kWh 

Radioaktiver Abfall 0,0006 g/kWh  0,0007 g/kWh

Quelle: BDEW

TWF:MixStrom Flex

	 Die Vorteile für Sie:

>	 keine Mindestlaufzeit

>	 Kündigungsfrist: 6 Wochen

	 Preise	 (gültig ab 01. Januar 2012)

	 Die Liefermöglichkeit in externe Netze bleibt vorbehalten.

*	 Die Bruttopreise beinhalten die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen
	 Höhe (zzt. 19%).

**	 Die Nettoarbeitspreise beinhalten die Stromsteuer (zzt. 2,05 ct/kWh), die EEG-Umlage (für 
das Jahr 2012: 3,592 Ct/kWh), KWK sowie die §19 StromNEV-Umlage (zzt. 0,151 ct/kWh). 
Ändert sich die Umsatz- bzw. Stromsteuer, die EEG- oder §19 StromNEV-Umlage, wird der 
Preis entsprechend angepasst.

	 So setzt sich TWF:MixStrom Flex zusammen:

		  (Grafik: Werte vom 01.01. - 31.12.2010)

bis 10.000 kWh/a
	

brutto*
	

netto**
	 netto ohne Steuern

						      und Abgaben

Arbeitspreis Cent/kWh:	 21,25	 17,86	 12,07

Grundpreis Euro/Jahr: 	 92,00	 77,31



	 1. 	Vertragsschluss/Lieferbeginn
	 1.1. 	Das Angebot der TWF in Prospekten, Anzeigen, For­

mularen etc. ist freibleibend. Maßgeblich sind die bei 
Auftragsabgabe geltenden Preise. 

	 1.2. 	Der Energieliefervertrag kommt zustande, sobald die TWF 
dem Kunden in Textform das Zustandekommen bestätigt 
und den verbindlichen Lieferbeginn mitteilt. Wenn der 
Auftrag des Kunden bis zum 15. eines Monats bei der TWF 
eingegangen ist, beginnt die Energielieferung in der 
Regel am 1. des übernächsten Monats. Voraussetzung ist 
allerdings, dass der bisherige Energielieferungsvertrag des 
Kunden vor Lieferbeginn beendet werden konnte und die 
Anmeldung der Netznutzung vom Netzbetreiber positiv 
bestätigt wird. 

	 2. 	Umfang und Durchführung der Lieferung/
Befreiung von der Leistungspflicht 

	 2.1. 	Die TWF liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an 
Strom/Erdgas an seine vertraglich benannte Entnahme­
stelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des auf die 
(ggf. jeweilige) Messstelle/den (ggf. jeweiligen) Zähler­
punkt bezogenen Netzanschlusses. Zählpunkt ist der Ort, 
an dem der Energiefluss messtechnisch erfasst wird.

	 2.2. 	Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten 
in der Energieversorgung ist die TWF, soweit es sich um 
Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich 
des Netzanschlusses handelt, von ihrer Leistungspflicht 
befreit. Zu den möglichen Ansprüchen des Kunden 
gegen den Netzbetreiber vgl. Ziff. 10. Die TWF ist weiter 
von ihrer Leistungspflicht befreit, soweit und solange 
der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die 
Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den 
Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen 
hat. Das gleiche gilt, wenn die TWF an der Lieferung, 
der Erzeugung und/ oder dem Bezug von Strom/Erdgas 
aufgrund höherer Gewalt oder sonstiger Umstände, deren 
Beseitigung der TWF nicht möglich ist oder wirtschaftlich 
nicht zugemutet werden kann, gehindert ist.

	 3. 	Messung/Zutrittsrecht/Abschlagszahlungen/
Schlussrechnung/Anteilige Preisberechnung

	 3.1. 	Die Menge der gelieferten Energie wird durch Mess­
einrichtungen des zuständigen Messstellenbetreibers 
ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom 
Messdienstleister, Netzbetreiber, der TWF oder auf Ver­
langen der TWF oder des Netzbetreibers kostenlos vom 
Kunden durchgeführt. Die TWF wird den Kunden recht­
zeitig zu einer Selbstablesung auffordern. Der Kunde 
kann einer Selbstablesung widersprechen, wenn ihm 
diese nicht zumutbar ist. Können die Messeinrichtungen 
nicht abgelesen werden oder zeigen sie fehlerhaft an, 
so können die TWF und/oder der Netzbetreiber den 
Verbrauch insbesondere auf der Grundlage der letzten 
Ablesung schätzen oder rechnerisch abgrenzen, wobei 
die tatsächlichen Verhältnisse angemessen berücksich­
tigt werden; dies gilt auch dann, wenn der Kunde eine 
rechtzeitig angekündigte Selbstablesung nicht oder 
verspätet vornimmt.

	 3.2. 	Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem 
mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der TWF, 
des Messstellenbetreibers oder des Netzbetreibers den 
Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen 
zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preislichen 
Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messein­
richtungen erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann 
durch Mitteilung an den Kunden oder durch Aushang am 
oder im jeweiligen Haus oder durch öffentliche Bekannt­
gabe erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem 
Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin 
ist anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass 
die Messeinrichtungen zugänglich sind. Wenn der Kunde 
den Zutritt verweigert oder behindert, ist er der TWF zum 
Ersatz der dadurch entstandenen Kosten verpflichtet. Bei 
einer pauschalen Berechnung der Kosten ist dem Kunden 
der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstan­
den oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale.

	 3.3. 	Die TWF kann vom Kunden monatlich Abschlagszahlun­
gen verlangen. Die TWF berechnet diese unter Berück­
sichtigung des voraussichtlichen Verbrauchs nach billigem 
Ermessen, in der Regel auf der Grundlage der Abrechnung 
der vorangegangenen 12 Monate bzw. unter Berücksich­
tigung des durchschnittlichen Verbrauchs vergleichbarer 
Kunden oder der Mitteilung des Verbrauchs durch den 
Netzbetreiber. Macht der Kunde glaubhaft, dass der 
Verbrauch erheblich abweicht, ist dies angemessen zu 
berücksichtigen. Rechte des Kunden nach § 40 Abs. 3 
EnWG bleiben unberührt.

	 3.4. 	Zum Ende jedes von der TWF festgelegten Abrechnungs­
zeitraumes, der 12 Monate nicht wesentlich überschreitet, 
und zum Ende des Lieferverhältnisses wird von der TWF 
eine Abrechnung erstellt, in welcher der tatsächliche 
Umfang der Belieferung unter Anrechnung der Abschlags­
zahlungen abgerechnet wird. Ergibt sich eine Abweichung 
der Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tat­
sächlichen Belieferung, so wird der zuviel oder zuwenig 
berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nachent­
richtet oder mit der nächsten Abschlagszahlung verrech­
net. Rechte des Kunden nach § 40 Abs. 3 EnWG bleiben 
unberührt.

	 3.5. 	Der Kunde kann jederzeit von der TWF verlangen, eine 
Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner Abnah­
mestelle gemäß § 20 StromNZV/ § 40 GasNZV zu veran­
lassen. Die Kosten der Nachprüfung fallen dem Kunden 
nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfeh­
lergrenzen nicht überschritten werden. Ergibt eine Nach­
prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der 
Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermitt­
lung des Rechnungsbetrages festgestellt, so wird der 
zu viel oder zu wenig berechnete Betrag erstattet oder 
nachentrichtet. Ansprüche sind auf den der Feststellung 
des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschränkt, 
es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen 
größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall 
ist der Anspruch auf den Zeitraum seit Vertragsbeginn, 
längstens auf drei Jahre beschränkt.

	 3.6. 	Ändern sich die vertraglichen Preise während des 
Abrechnungszeitraumes, so erfolgt die Anpassung des 
Grundpreises tagesgenau, die Arbeitspreise werden 
mengenanteilig berechnet. Die nach der Preisänderung 
anfallenden Abschlagszahlungen können entsprechend 
angepasst werden.

	 4. 	Zahlungsbestimmungen/Verzug/ 
		  Zahlungsverweigerung/Aufrechnung
	 4.1. 	Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach 

Zugang der Rechnung, Abschläge zu dem von der TWF 
festgelegten Zeitpunkt fällig und ohne Abzug im Wege 
des Lastschriftverfahrens, per Überweisung, mittels 
Dauerauftrag oder bar zu zahlen. 

	 4.2. 	Bei Zahlungsverzug kann die TWF, wenn sie erneut zur 
Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauf­
tragten einziehen lässt, die dadurch entstandenen Kosten 
konkret oder pauschal berechnen. Bei einer pauschalen 
Berechnung ist dem Kunden der Nachweis gestattet, 
solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich 
geringer als die Höhe der Pauschale.

	 4.3. 	Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungs­
aufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, sofern 
die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers 
besteht oder sofern der in einer Rechnung angegebene 
Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt 
so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen 
Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprü­
fung der Messeinrichtung verlangt und solange durch die 
Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion der 
Messeinrichtung festgestellt ist. Rechte des Kunden nach 
§ 315 BGB bleiben unberührt.

	 4.4. 	Gegen Ansprüche der TWF kann nur mit unbestrittenen 
oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufge­
rechnet werden.

	 5. 	Vorauszahlung 
	 5.1. 	Die TWF ist berechtigt, für den Energieverbrauch des Kun­

den in angemessener Höhe Vorauszahlung zu verlangen, 
wenn nach den Umständen des Einzelfalls Grund zu der 
Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsver­
pflichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt. Die 
Höhe der Vorauszahlung des Kunden beträgt mindestens 
die für einen Zeitraum von zwei Liefermonaten durch­
schnittlich zu leistenden Zahlungen. 

	 5.2. 	Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann die TWF 
beim Kunden ein Vorkassesystem (z. B. Bargeld- oder 
Chipkartenzähler) einrichten und betreiben. 

	 6. 	Preise und Preisanpassung/Steuern, Abgaben 
und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen/
Kosten für Einbau eines Zählers nach §21b Abs. 
3a und 3b EnWG 

	 6.1. 	Der Gesamtpreis setzt sich aus dem Grundpreis und 
Arbeitspreis gemäß dem Preisblatt zusammen.		
Er enthält den Energiepreis, die Kosten für Messstellen­
betrieb, Messung und Abrechnung – soweit diese Kosten 
der TWF in Rechnung gestellt werden –, das an den 
Netzbetreiber abzuführende Netzzugangsentgelt sowie 

die Konzessionsabgaben. Bei der Belieferung mit elektri­
scher Energie umfasst der Gesamtpreis auch die aus dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) folgenden Belastun­
gen sowie die vom Netzbetreiber erhobenen Zuschläge 
nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG). 

	 6.2. 	Die Preise verstehen sich einschließlich der Strom- bzw. 
Erdgassteuer und zuzüglich der Umsatzsteuer in der 
jeweils geltenden Höhe (Bruttopreise). Ändern sich diese 
Steuersätze, ändern sich die Bruttopreise entsprechend. 

	 6.3. 	Wird die Belieferung oder die Verteilung von Strom/
Erdgas nach Vertragsschluss mit zusätzlichen Steuern 
oder Abgaben belegt, kann die TWF hieraus entste­
hende Mehrkosten an den Kunden weiterberechnen. 
Dies gilt nicht, soweit die Mehrkosten nach Höhe und 
Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss 
konkret vorhersehbar waren oder die jeweilige gesetz­
liche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. 
Die Weitergabe ist auf die Mehrkosten beschränkt, die 
nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung 
(z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) dem einzelnen 
Vertragsverhältnis zugeordnet werden können. Mit 
der neuen Steuer oder Abgabe korrespondierende 
Kostenentlastungen – z. B. der Wegfall einer anderen 
Steuer – sind anzurechnen. Eine Weitergabe kann mit 
Wirksamwerden der betreffenden Regelung erfolgen. 
Der Kunde wird über die Anpassung spätestens mit der 
Rechnungsstellung informiert. 

	 6.4. 	Ziff. 6.3. gilt entsprechend, falls sich die Höhe einer nach 
Ziff. 6.3 weitergegebenen Steuer oder Abgabe ändert; bei 
einem Wegfall oder einer Absenkung ist die TWF zu einer 
Weitergabe verpflichtet.

	 6.5. 	Ziff. 6.3. und Ziff. 6.4. gelten entsprechend, falls auf die 
Belieferung oder die Verteilung von Strom/Erdgas nach 
Vertragsschluss eine hoheitlich auferlegte, allgemein ver­
bindliche Belastung (d.h. keine Bußgelder o. ä.) entfällt, 
soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für die 
nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat (wie 
derzeit z. B. nach dem EEG und dem KWKG).

	 6.6. 	Die TWF wird die auf der Grundlage dieses Vertrages zu 
zahlenden Preise – mit Ausnahme der gesondert nach 
Ziff. 6.2 an den Kunden weitergegebenen Strom- und 
Umsatzsteuer – darüber hinaus nach billigem Ermes­
sen der Entwicklung der Kosten anpassen, die für die 
Preisberechnung maßgeblich sind. Eine Erhöhung oder 
Ermäßigung kommt insbesondere in Betracht, wenn 
sich die Kosten für die Beschaffung von Energie oder 
die Nutzung des Verteilnetzes ändern oder sonstige 
Änderungen der energiewirtschaftlichen oder recht­
lichen Rahmenbedingungen zu einer veränderten 
Kostensituation führen (z. B. durch die Einführung von 
Netzzugangsentgelten für Einspeisungen, Änderungen 
der Belastungen nach dem EEG oder KWKG). Die TWF 
wird bei Ausübung ihres billigen Ermessens die jewei­
ligen Zeitpunkte einer Preisänderung so wählen, dass 
Kostensenkungen nicht nach für den Kunden ungüns­
tigeren Maßstäben Rechnung getragen werden als 
Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen mindestens 
in gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kosten­
erhöhungen. Änderungen der Preise nach dieser Ziffer 
sind nur zum Monatsersten möglich. Die TWF wird dem 
Kunden die Änderungen spätestens sechs Wochen vor 
dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilen. 
Ist der Kunde mit der mitgeteilten Preisanpas-
sung nicht einverstanden, hat er das Recht, 
den Vertrag mit einer Frist von einem Monat 
zum Monatsende auf den Zeitpunkt des Wirk-
samwerdens der Preisanpassung in Textform 
zu kündigen. Macht er von diesem Recht keinen 
Gebrauch, gilt die Preisanpassung als genehmigt. Auf 
diese Folgen wird der Kunde von der TWF in der Mittei­
lung gesondert hingewiesen.

	 6.7.	 Erhält der Kunde eine neue Messeinrichtung im Sinne des 
§ 21 b Abs. 3a oder Abs. 3 b EnWG und werden der TWF 
dafür vom Netzbetreiber andere Entgelte für den Mess­
stellenbetrieb in Rechnung gestellt, wird die TWF diese 
Kostenveränderung an den Kunden weitergeben. Der 
Kunde wird hierüber spätestens mit der nächsten Abrech­
nung informiert. Die Höhe der Abschlagszahlungen nach 
Ziff. 3.3 der AGB kann entsprechend angepasst werden. 

	 6.8. 	Informationen über aktuelle Produkte und Tarife 
erhält der Kunde unter Tel.-Nr. 0800 505 2000 
oder im Internet unter www.twf-fn.de 

	 7. 	Preisfixierung
	 7.1.	 Im Fall einer Preisfixierung beinhaltet der Gesamtpreis und 

damit der fixierte Preis den Energiepreis, die Kosten für die 
Messung und Abrechnung – soweit diese Kosten der TWF 

> 	 Allgemeine Geschäftsbedingungen der 
	 Technische Werke Friedrichshafen GmbH (TWF) 
	 für den Eigenverbrauch von Energie (Strom/Gas)
		  	   Stand 01.11.2011
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A l l g e m e i n e  G e s c h ä f t s b e d i n g u n g e n  d e r  T W F  f ü r  d e n  E i g e n v e r b ra u c h  v o n  E n e r g i e  ( S t ro m / G a s )  < 

in Rechnung gestellt werden – das an den Netzbetreiber 
abzuführende Netzzugangsentgelt sowie die Konzessi­
onsabgabe. Bei der Belieferung mit elektrischer Energie 
umfasst der fixierte Preis zudem die vom Netzbetreiber 
erhobenen Zuschläge nach dem KWKG. Insoweit findet 
für die Dauer der Preisfixierung Ziff. 6.6 dieser AGB keine 
Anwendung. 

	 7.2.	 Ebenfalls in dem fixierten Preis enthalten sind die Kosten 
für den Messstellenbetrieb – soweit diese Kosten der TWF 
in Rechnung gestellt werden – es sei denn, der Kunde 
erhält eine Messeinrichtung im Sinne des § 21b Abs. 3a 
oder 3b EnWG (Messeinrichtung, die den tatsächlichen 
Energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit 
widerspiegelt). In diesem Fall findet Ziff. 6.7 der AGB 
Anwendung.

	 7.3.	 Nicht im fixierten Preis enthalten sind dagegen die 
Energie- bzw. Strom- und Umsatzsteuer sowie neu hinzu­
kommende Steuern, Abgaben und hoheitlich auferlegte, 
allgemeinverbindliche Belastungen. Insoweit finden Ziff. 
6.2 bis 6.5 dieser AGB Anwendung.

	 7.4.	 Bei der Belieferung mit elektrischer Energie erhöht sich der 
fixierte Preis zudem um die Belastungen der TWF nach 
dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) i.V.m. der Ver­
ordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Aus­
gleichsmechanismus (AusglMechV), die der zuständige 
Übertragungsnetzbetreiber von der TWF verlangt (EEG-
Umlage) in der jeweils geltenden Höhe. Die EEG-Umlage 
wird für das jeweils folgende Kalenderjahr bis zum 15. 
Oktober eines Kalenderjahres auf den Internetseiten der 
Übertragungsnetzbetreiber veröffentlicht und in Cent pro 
an Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher geliefer­
ter Kilowattstunde angegeben.

	 7.5.	 Ändern sich die gesetzlichen Vorgaben zur bundesweiten 
Ausgleichsregelung im EEG, gilt Ziff. 8 dieser AGB ent­
sprechend.

	 8. 	Änderungen des Vertrages und dieser 
Bedingungen

	 8.1. 	Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen 
beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmen­
bedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z.B. 
EnWG, StromGVV, StromNZV, MessZV, höchstrichterliche 
Rechtsprechung, Entscheidungen der Bundesnetzagen­
tur). Sollten sich diese Rahmenbedingungen ändern, ist 
die TWF verpflichtet, den Vertrag und diese Bedingun­
gen – mit Ausnahme der Preise – insoweit anzupassen 
und/oder zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des 
Äquivalenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung 
und/oder der Ausgleich entstandener Vertragslücken zur 
zumutbaren Fort- und Durchführung des Vertragsverhält­
nisses erforderlich macht.

	 8.2. 	Anpassungen des Vertrages und dieser Bedingungen 
nach vorstehendem Absatz sind nur zum Monatsersten 
möglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn die TWF 
dem Kunden die Anpassung spätestens zwei Monate vor 
dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. Ist 
der Kunde mit der mitgeteilten Anpassung nicht 
einverstanden, hat er das Recht, den Vertrag 
mit einer Frist von einem Monat zum Monats-
ende auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Anpassung in Textform zu kündigen. Hierauf wird 
der Kunde von der TWF in der Mitteilung gesondert hin­
gewiesen.

	 9. 	Einstellung der Lieferung/Fristlose Kündigung
	 9.1. 	Die TWF ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen 

und die Anschlussnutzung unterbrechen zu lassen, wenn 
der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft 
Strom/Gas unter Umgehung, Beeinflussung oder vor 
Anbringung der Messeinrichtungen verwendet („Strom-/
Gasdiebstahl“). 

	 9.2. 	Bei Zahlungsverzug des Kunden in nicht unerheblicher 
Höhe und unter Berücksichtigung etwaiger Vorauszah­
lungen nach Ziff. 5.1 ist die TWF ebenfalls berechtigt, 
die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung 
unterbrechen zu lassen. Nicht titulierte Forderungen, die 
der Kunde schlüssig beanstandet hat und diese nicht 
durch Ziff. 4.3 ausgeschlossen sind oder die aus einer 
streitigen Preiserhöhung der TWF resultieren, bleiben 
außer Betracht. Dem Kunden wird die Unterbrechung 
spätestens vier Wochen vorher angedroht und der 
Beginn der Unterbrechung spätestens drei Werktage 
vor der Unterbrechung angekündigt. Die Unterbrechung 
unterbleibt, wenn der Kunde darlegt, dass hinreichende 
Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollum­
fänglich nachkommt. Der Kunde wird die TWF auf etwaige 

Besonderheiten, die einer Unterbrechung zwingend ent­
gegenstehen, unverzüglich schriftlich hinweisen. 

	 9.3. 	Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstel­
lung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Die 
Kosten werden dem Kunden nach tatsächlichem Aufwand 
oder pauschal nach der geltenden Preisregelung in Rech­
nung gestellt. Bei pauschaler Berechnung hat der Kunde 
das Recht, nachzuweisen, dass die Kosten nicht entstan­
den oder wesentlich geringer sind als die Pauschale. Die 
Belieferung wird wieder hergestellt, wenn die Gründe für 
die Unterbrechung entfallen und die Kosten der Unterbre­
chung und Wiederherstellung bezahlt sind. 

	 9.4. 	Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Ein-
haltung einer Frist gekündigt und die Lieferung 
eingestellt werden. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere vor, wenn die Voraussetzungen nach 
Ziff. 9.1 oder 9.2 wiederholt vorliegen und, im 
Fall des Zahlungsverzugs, dem Kunden die Kündi-
gung zwei Wochen vorher angedroht wurde. 

	 10. 	Haftung
	10.1. 	Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder 

bei Unregelmäßigkeiten in der Versorgung sind, soweit 
es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes ein­
schließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem 
Netzbetreiber geltend zu machen 	(§ 18 NAV). 

	10.2. 	Die TWF wird unverzüglich über die mit der Schadens­
verursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft 
geben, wenn sie ihr bekannt sind oder von ihr in zumut­
barer Weise aufgeklärt werden können und der Kunde 
dies wünscht. 

	10.3. 	In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Par­
teien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für 
schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit 
der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertrags­
pflichten, d.h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ord­
nungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten).

	10.4. 	Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, 
welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den 
die haftende Partei bei Abschluss des jeweiligen Vertrages 
als mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen 
hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die sie 
kannte oder kennen musste, hätte voraussehen müssen. 

10.5. 	Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben 
unberührt. 

	
	 11. 	Umzug/Lieferantenwechsel/Rechtsnachfolge
	11.1.	 Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag 

mit der TWF mit einer zweiwöchigen Frist auf das Ende 
eines Kalendermonats zu kündigen. Die Kündigung 
bedarf der Textform. Der Kunde ist verpflichtet, bei seinem 
Auszug die neue Anschrift der TWF mitzuteilen.

	11.2.	Ein Umzug des Kunden beendet den Lieferver-
trag zum Zeitpunkt des unter Ziff. 11.1 genann-
ten Zeitpunkts. Der Liefervertrag ist auf die 
neue Entnahmestelle nicht übertragbar. Die TWF 
unterbreitet dem Kunden für die neue Entnah-
mestelle auf Wunsch gerne ein neues Angebot 
über die Belieferung mit Strom/Erdgas. 

	11.3.	 Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziff. 11.1 
aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird der 
TWF die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, 
ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner 
bisherigen Entnahmestelle, für die die TWF gegenüber 
dem örtlichen Netzbetreiber einstehen muss und für die 
sie von keinem anderen Kunden eine Vergütung erlangt, 
nach den Preisen dieses Vertrages zu vergüten. Die Pflicht 
der TWF zur unverzüglichen Abmeldung der bisherigen 
Entnahmestelle bleibt unberührt.

	11.4.	 Die TWF ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem 
Vertrag als Gesamtheit auf einen Dritten zu übertragen. 
Die Übertragung wird erst wirksam, wenn der Kunde 
zustimmt. Die Zustimmung darf nur verweigert werden, 
wenn begründete Zweifel an der technischen oder wirt­
schaftlichen Leistungsfähigkeit des Dritten bestehen. Die 
Zustimmung gilt als erteilt, wenn der Kunde nicht inner­
halb von acht Wochen nach der schriftlichen Mitteilung 
über die Übertragung der Rechte und Pflichten schriftlich 
widerspricht. Auf diese Folgen wird der Kunde von der 
TWF in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

11.5.	 Der Zustimmung des Kunden bedarf es nicht, soweit es 
sich um eine Übertragung der Rechte und Pflichten auf 
einen Dritten im Rahmen einer rechtlichen Entflechtung 
der TWF nach § 7 EnWG handelt.

	 12. 	Datenschutz /Widerspruchsrecht
	12.1.	 Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 

werden beachtet. 
	12.2	 Der Kunde kann jederzeit der Nutzung oder Übermittlung 

seiner Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder 
Meinungsforschung gegenüber der TWF widersprechen.

	 13.	Informationen zu Wartungsdiensten 
		  und -entgelten/Lieferantenwechsel
	13.1.	 Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und 
		-  entgelten sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich. 
	13.2.	 Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach 

dem Wechsel ist die TWF verpflichtet, dem neuen Liefe­
ranten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleich­
baren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit die TWF aus 
Gründen, die sie nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht 
ermitteln kann, ist der geschätzte Verbrauch anzugeben.

	 14.	Streitbeilegungsverfahren
	14.1.	 Energieversorgungsunternehmen, Messstellenbetreiber 

und Messdienstleister (Unternehmen) sind verpflichtet, 
Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB 
(Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur 
Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbraucher­
beschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, 
die Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie 
betreffen, im Verfahren nach § 111a EnWG innerhalb einer 
Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen 
zu beantworten. Verbraucherbeschwerden, die den Ver­
tragsabschluss oder die Qualität der Leistungen der TWF 
betreffen, sind zu richten an: Technische Werke Friedrichs­
hafen GmbH, Kornblumenstr. 7/1, 88046 Friedrichshafen, 
Tel. 0800 505 2000 , kundenservice@twf-fn.de.

14.2.	 Ein Kunde ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b 
EnWG anzurufen. Ein solcher Antrag ist erst zulässig, 
wenn das Unternehmen der Verbraucherbeschwerde 
nicht spätestens nach vier Wochen ab Zugang beim 
Unternehmen abgeholfen hat. Das Recht der Beteilig­
ten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren 
nach dem EnWG zu beantragen, bleibt unberührt. Die 
Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle 
hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 

		  Nr. 4 BGB.
14.3.	 Die Adresse der Schlichtungsstelle Energie e.V. latuet: 

Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 
		  10117 Berlin, Tel.: 030 / 27 57 240 - 0, 
		  www.schlichtungsstelle-energie.de, 
		  info@schlichtungsstelle-energie.de
14.4.		 Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind 

erhältlich über den Verbraucherservice der Bundesnetzagen­
tur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 
53105 Bonn, Telefon: 030/ 22480-500 oder 01805 101000 
(Mo.-Fr. 9:00 Uhr - 15:00 Uhr), Telefax: 030/ 22480-323, 
E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de

	
	 15. 	Schlussbestimmungen
	15.1.	 Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Neben­

abreden bestehen nicht.
	15.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirk­

sam oder undurchführbar sein oder werden, 
		  so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt. 

	 16. 	Energiesteuer-Hinweis
		  Für das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erdgas gilt 

folgender Hinweis gemäß der Energiesteuer-Durchfüh­
rungsverordnung: 

		  „Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als 
Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche 
Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der 
Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. Jede 
andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und straf­
rechtliche Folgen. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte 
an Ihr zuständiges Hauptzollamt.“

	 17. 	Gerichsstand
		  Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus 

dem Energielieferungsvertrag ist der Ort der Strom-/
Gasabnahme durch den Kunden.

> 	 Allgemeine Geschäftsbedingungen der 
	 Technische Werke Friedrichshafen GmbH (TWF) 
	 für den Eigenverbrauch von Energie (Strom/Gas)
		  	   Stand 01.11.2011
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